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Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 2.8.2024 einen Referentenentwurf (RefE) für ein „Gesetz zur Durchführung der

Reform und Erweiterung des Schutzes geografischer Angaben“ in Bezug auf handwerkliche und industrielle Erzeugnisse veröf-

fentlicht (vgl. BMJ, PM Nr. 72/2024 vom gleichen Tag). Geografische Angaben betreffen den Namen von Erzeugnissen mit Ur-

sprung in einem bestimmten räumlichen Gebiet, deren Eigenschaften oder Ansehen auf diesen besonderen Ursprung zurück-

zuführen sind. Derzeit gibt es in Deutschland umfangreiche Regelungen zum Schutz geografischer Angaben bei Agrarerzeugnis-

sen, aber keine übergreifende gesetzliche Regelung zum Schutz geografischer Angaben bei handwerklichen und industriellen

Erzeugnissen. Diesbezüglich existieren derzeit lediglich zwei auf das MarkenG gestützte Verordnungen zum Schutz des Namens

Solingen („Solinger Messer“) sowie der geografischen Herkunftsangabe Glashütte („Glashütte Uhren“). Durch das neu geschaf-

fene Rechtsinstrument solle insbesondere die Anmeldung neuer geografischer Angaben erleichtert werden. Bundesjustizminis-

ter Dr. Marco Buschmann erklärt hierzu: „Jede und jeder kennt den „Schwarzwälder Schinken“ oder die „Thüringer Rostbrat-

wurst“. Die Begriffe sind Qualitätsmerkmal und Verkaufsargument. Aber nicht nur im Agrar- und Lebensmittelbereich gibt es

Produkte, die vor allem aufgrund ihrer regionalen Herkunft besonders geschätzt werden. Gerade handwerkliche und industrielle

Erzeugnisse aus Deutschland zeichnen sich durch besondereWertigkeit und Beliebtheit aus, weil sie in einer bestimmten Region

hergestellt werden. Durch die neuen Regelungen sorgen wir dafür, dass auch die Erzeuger handwerklicher und industrieller Pro-

dukte diese regionale Herkunft besser schützen und als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Mit der Umsetzung der europä-

ischen Vorgaben stärken wir die regionale Wirtschaft in Deutschland.“ Der Schutz geografischer Angaben für Agrarerzeugnisse

sowie für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse wurde auf europäischer Ebene umfassend reformiert und erweitert. Erst-

malig unionsrechtlich geregelt wurde der Schutz geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse (sog.

CIGIs, craft and industrial geografical indications). Parallel wurde das System für den Schutz geografischer Angaben für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse einschließlich Wein und Spirituosen (sog. AGRI-GIs) umfassend reformiert und in einer neuen Verord-

nung vereinheitlicht. Der RefE enthalte die notwendigen Durchführungsregelungen für den Schutz der geografischen Angaben

für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und falle damit in die federführende Zuständigkeit des BMJ. Das Bundesministe-

rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werde darüber hinaus die notwendigen Regelungen für die Reform des Schutzes

geografischer Angaben im Agrarbereich erarbeiten. Später sollen beide Entwürfe zusammengeführt und als einheitlicher Ent-

wurf ins Kabinett eingebracht werden. Vgl. hierzu auch die Meldung auf S. 1858.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH:LivaNova –GesamtschuldnerischeHaf-

tungbeiSpaltungvonAktiengesellschaften

Art. 3 Abs. 3 Buchst. b der Sechsten Richtlinie

82/891/EWG des Rates vom 17. Dezember 1982

gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des

[EWG-]Vertrages betreffend die Spaltung von Ak-

tiengesellschaften ist dahin auszulegen, dass die

in dieser Bestimmung enthaltene Regelung über

die gesamtschuldnerische Haftung der begüns-

tigten Gesellschaften nicht nur für definierte Ge-

genstände des Passivvermögens gilt, die in ei-

nem Spaltungsplan nicht zugeteilt werden, son-

dern auch für nicht definierte Gegenstände wie

Sanierungskosten und Umweltschäden, die nach

der betreffenden Spaltung festgestellt, bewertet

oder bilanziert wurden und auf Verhaltenswei-

sen der gespalteten Gesellschaft zurückgehen,

die vor der Spaltung liegen.

EuGH, Urteil vom 29.7.2024 – C-713/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1857-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH:GEMA/GL –ÖffentlicheWiedergabebei

ZurverfügungstellungvonmitZimmeranten-

neausgestattetenFernsehgeräteninHotels

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai

2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte

des Urheberrechts und der verwandten Schutz-

rechte in der Informationsgesellschaft ist dahin

auszulegen, dass es unter den Begriff „öffentliche

Wiedergabe“ in dieser Bestimmung fällt, wenn

der Betreiber eines Hauses mit Mietapartments

mit Absicht mit einer Zimmerantenne ausgestat-

tete Fernsehgeräte, die ohne weiteres Tätigwer-

den Signale empfangen und die Übertragung

von Sendungen ermöglichen, zur Verfügung

stellt, sofern die Mieter dieser Apartments als

„neues Publikum“ angesehenwerden können.

EuGH, Urteil vom 20.6.2024 – C-135/23
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1857-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: durchschnittliche Sternebewertung

Bei der Werbung mit einer durchschnittlichen

Sternebewertung von Kunden stellt die Auf-

schlüsselung nach den einzelnen Sterneklassen

keine wesentliche Information im Sinne von

§ 5a Abs. 2 Satz 1 UWG aF/§ 5a Abs. 1 UWG nF

dar, wenn die Gesamtzahl und der Zeitraum der

berücksichtigten Bewertungen angegeben ist.

BGH, Urteil vom 25.7.2024 – I ZR 143/23
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1857-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zu den von Amts wegen zu prüfenden

besonderen Verfahrensvoraussetzungen

des Aufhebungsverfahrens gem. § 1059 ZPO

a)ZudenvonAmtswegenzuprüfendenbesonde-

ren Verfahrensvoraussetzungen des Aufhebungs-

verfahrens gemäß § 1059 ZPO zählt hinsichtlich

der formalen An forderungen an einen Schieds-

spruch jedenfalls das in § 1054 Abs. 1 Satz 1 ZPO

vorgesehene Erfordernis der Unterzeichnung des

Schiedsspruchs und die unter den Vorausset-

zungendes § 1054Abs. 1 Satz2 ZPOerforderliche

Angabe des Grundes für das Fehlen einer Unter-

schrift. Ein Schiedsspruch, der diese formalen Vo-

raussetzungen nicht erfüllt, ist kein Schiedsspruch

imSinndes§ 1059Abs. 1 ZPO,gegendeneinAuf-

hebungsantraggerichtetwerdenkann.

b) Der Vermerk „Unterschrift konnte nicht erlangt

werden“ gibt einen Grund für das Fehlen der Un-

terschrift an und genügt danach den inhaltlichen

Anforderungendes§ 1054Abs. 1 Satz2ZPO.

c) An den Vermerk über den Grund für das Fehlen

einer Unterschrift gemäß § 1054 Abs. 1 Satz 2

ZPO sind keine besonderen formalen Anforde-

rungen zu stellen. Insbesondere muss der Ver-

merk nicht gesondert unterschriebenwerden.

BGH, Beschluss vom 11.7.2024 – I ZB 34/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1857-4

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Amazon – Überragende marktüber-

greifende Bedeutung für den Wettbewerb

a) Ein Unternehmen hat eine überragende

marktübergreifende Bedeutung für den Wettbe-

werb, wenn es über Größen- und Ressourcenvor-

teile und eine zentrale strategische Positionie-
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